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D O N N E R S TAG ,  den 25.  Februar  2021  Nr.  08

Gemeinde Bollschweil 
Wahlkreis 48 Breisgau 
   

Wahlbekanntmachung 

1.  Am 14. März 2021 fi ndet die Wahl zum 17. Landtag von Ba-
den-Württemberg statt. 

 Die Wahlzeit dauert von  8:00 bis 18:00 Uhr. 
   
2.  Die Gemeinde Bollschweil ist in drei allgemeine Wahlbezirke 

eingeteilt:

  001-01 Bollschweil-Oberdorf mit dem Wahlraum im Rathaus 
Bollschweil, Wahlamt,

 
  001-02 Bollschweil-Unterdorf mit dem Wahlraum im Rathaus 

Bollschweil, Bürgerbüro, 
 
  002-01 St. Ulrich mit dem Wahlraum im Gemeinde-

haus St. Ulrich, Rathaus/Feuerwehrschulungsraum.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
zum 21. Februar 2021 zugesandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlbe-
rechtigte wählen kann.

  Der  Briefwahlvorstand tritt am 14. März 2021, um 15.00 Uhr 
im Rathaus Bollschweil, Marie-Luise-Kaschnitz-Zimmer, zusam-
men. 

   
3.  Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-

bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen 
ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat 

 (siehe Nr. 4). 
  Die Wähler/Wählerinnen haben die Wahlbenachrichtigung  

und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen und die Wahlbenachrichtigung abzugeben. 

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt. 

  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
den Namen des Bewerbers und ggf. des Ersatzbewerbers der 
zugelassenen Wahlvorschläge im Wahlkreis. Wahlvorschlägen 
von Parteien wird zudem der Name der Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, beigefügt. 

Rechts von dem Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein 
Kreis für die Kennzeichnung des Stimmzettels aufgebracht. 

  Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt 
seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem Stimm-
zettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befi ndlichen 
Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch eine andere Art der Kenn-
zeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für 
welchen Wahlvorschlag er/sie sich entscheiden will. 

  Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer 
Wahlkabine des Wahlraums gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder gefi lmt wer-
den. 

   
4.  Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, kön-

nen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses  
 Wahlkreises 
 oder 
 b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeis-
teramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaff en und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

   
5.  Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe 

ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen Vor-
behalt oder einen beleidigenden oder auf die Person des Wäh-
lers/der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält. 

  Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelum-
schlag eine derartige Äußerung befi ndet sowie bei jeder sons-
tigen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

   
6.  Jede/jeder Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur ein-

mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 8 Abs. 3 des Landtagswahlgesetzes). 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2
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  Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner/ihrer Stim-
me gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten/von der Wahlbe-
rechtigten selbst getroff enen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-ressenkonfl ikt der 
Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). Außer-
dem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pfl ichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat. 

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des/der Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 
1 und 3 des Strafgesetzbuchs). 

   
7.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-

lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öff entlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist. 

  
   
Bollschweil, 
den 25. Februar 2021 Bürgermeisteramt Bollschweil 
  

    Schweizer, Bürgermeister  

 

Aus der Gemeinderatssitzung am 17.02.2021   

1. Annahme von Spenden im Jahr 2021   
  Nach der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die 

Annahme von Spenden zu beschließen. Der Gemeinderat be-
schließt die Annahme von vier Einzelspenden für Flüchtlinge 
und die Jugendfeuerwehr über insgesamt 650 Euro, die im Jahr 
2020 bei der Gemeinde eingegangen sind.  

2.  Haushaltsplan 2021 der Gemeinde und Wirtschaftsplan 
2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung   

  Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Haushaltssatzung 
2021 mit Haushaltsplan 2021 und Finanzplan bis 2024 der Ge-
meinde Bollschweil sowie die Wirtschaftsplansatzung 2021 mit 
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan bis 2024 des Eigenbe-
triebs Wasserversorgung Bollschweil-St. Ulrich: 

  
 Haushalt der Gemeinde: 
 Im Ergebnishaushalt  beträgt 
  die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 4.772.245 Euro 

und die Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.296.347 
Euro was ein Gesamtergebnis von -524.102 Euro ergibt. 

 Im Finanzhaushalt  beläuft sich 
  der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 4.596.245 Euro sowie der Auszahlungen auf 
4.827.147 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit,  

  der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
beträgt 139.600 Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 1.685.600 Euro, was einen Finanzierungs-
mittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.546.000 Euro er-
gibt. Der veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Ergebnis-
haushalt und Investitionstätigkeit beträgt -1.776.902 Euro. 

  Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit beläuft sich auf 1.526.000 Euro, der Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 86.000 Euro, was ei-
nen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 
von 1.440.000 Euro ergibt. 

  Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts, beträgt -336.902 Euro. 

  Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 1.526.000 Euro, der Gesamtbetrag 
der Verpfl ichtungsermächtigungen auf 305.000 Euro und der 
Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 Euro festgesetzt. 

  Die Steuersätze bleiben unverändert. Die Hebesätze für die 
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe be-
tragen nach wie vor 360 v.H., für die Grundsteuer B für Grund-
stücke 390 v.H. und für die Gewerbesteuer 380 v.H. der Steuer-
messbeträge. 

  
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
  Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes 

beträgt 19.670 Euro, der Saldo des Finanzhaushaltes 12.916 
Euro. Ebenfalls beschlossen werden Kreditermächtigungen in 
Höhe von 890.000 Euro und Verpfl ichtungsermächtigungen 
von 300.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 
500.000 Euro festgesetzt.    

  Eine ausführliche Darstellung erfolgt mit der Öff entlichen Be-
kanntmachung nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde bzw. fi ndet sich im Bürger- und 
Ratsinformationssystem auf der Homepage der Gemeinde. 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöff entlicher Sitzung 
  Der Bürgermeister gibt bekannt, dass der Gemeinderat in 

nichtöff entlicher Sitzung keine Beschlüsse gefasst hat. 
 
4. Bekanntgaben des Bürgermeisters 
 Der Bürgermeister gibt bekannt, dass

•	 vorbehaltlich der Genehmigung durch das Landratsamt eine 
Lösung für die Umfahrung während der Vollsperrung der L 
122 im Oberdorf für den lokalen Verkehr gefunden werden 
konnte mit Einbahnregelung, Behelfsbrücke, Buswende-
möglichkeit, usw.;

•	 der Breitbandausbau konkreter wird, entsprechende Infor-
mationen des Zweckverbandes Breitband Breisgau-Hoch-
schwarzwald werden mit Mitteilungsblatt veröff entlicht bzw. 
fi nden sich auf der Homepage;

•	 das Umweltministerium Radonvorsorgegebiet ausweisen 
will, zu denen auch Bollschweil gehören soll. Derzeit läuft die 
freiwillige Öff entlichkeitsbeteiligung. Nähere Informationen 
wurden im Mitteilungsblatt und auf der Homepage veröf-
fentlicht;

•	 der Nahverkehrsplan fortgeschrieben wird. Der Gemeinde-
rat wird sich in der nächsten Sitzung damit befassen, die Be-
völkerung war im Mitteilungsblatt und auf dem Homepage 
ebenfalls aufgerufen, Stellung zu nehmen;

•	 derzeit (17.02.2021-22.03.2021) die erneute Off enlage des 
Bebauungsplans „Südlich der General-von-Holzing-Straße II“ 
läuft;

•	 die Baustelle „Am Kupferacker“ wetterbedingt nicht wie ge-
plant läuft;

•	 zum 01.04.2021 die Container abgebaut und die Flüchtlinge 
im Kuckucksbad untergebracht werden, der erforderlich Um- 
und Ausbau des Obergeschosses dort läuft;

•	 das Gerüst an der Schule abgebaut wird, sobald die noch an-
stehenden Verfugungsarbeiten durchgeführt werden kön-
nen;

•	 die Besetzung der Rektorenstelle an der 
Marie-Luise-Kaschnitz-Schule läuft;

•	 bei der Landtagswahl am 14.03.2021 rege von der Briefwahl 
Gebrauch gemacht wird.

    Schweizer, Bürgermeister  
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Hunde an die Leine und Spaziergänger auf die 
Wege/Wiederholter Rehriss durch freilaufen-
den Hund im Kohhlwald   
Im Frühling, besonders in den Monaten März bis Juni, ist Brut- und 
Aufzuchtzeit für die im Feld und Wald lebenden Tiere. 

Am Boden brütende Vogelarten, junge Hasen und junge Rehe füh-
len sich oft durch Spaziergänger, Mountain-Biker oder auch durch 
freilaufende Hunde, die Abseits der Wege unterwegs sind, gestört. 

Vor allem Jungtiere sind eine leichte Beute für freilaufende Hunde. 
Kann ein ausgewachsener Hase einem Hund noch davon laufen, in-
dem er Haken schlägt, so fehlt den Jungen diese Erfahrung und sie 
werden einfach gerissen. Bei einem trächtigen Reh kann eine Jagd 
durch einen Hund sogar eine Frühgeburt auslösen. Nicht selten wer-
den Rehe auch bis an die Strasse gehetzt, wo sie dann von Autos 
angefahren werden. Wenn Vögel ihre Eier wegen einer Störung zwei 
oder mehr Stunden nicht bebrüten, kühlen diese aus. 
  
Gerade eben erst Ende Januar wurde die Jagdpächterin des Kohlwal-
des von der Gemeinde verständigt, dass in unmittelbarer Nähe des 
Sportplatzes ein gerissenes Reh tot aufgefunden wurde. 

Da aufgrund der immensen Verletzungen Verdacht bestand, ein Wolf 
könnte das Reh gerissen haben, wurde die FVA Wildtiermanagement 
in Freiburg benachrichtigt, die nach einer DNA-Untersuchung jetzt 
mitteilt, dass es zweifelsfrei ein wildernder Hund war, der das Reh 
getötet und angerissen hat. 
  

Deshalb fordern Förster und Jäger: Hunde an die Leine, und Spa-
ziergänger auf die Wege. 
  
Nach §29 Naturschutzgesetz ist es verboten wild lebende Tiere zu 
beunruhigen. Wer die Tiere in der Brut- und Aufzuchtzeit stört, muss 
mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen. 
  
Es wird gebeten, Hunde in Feld und Wald an die Leine zu nehmen. 

Informationen zur Rentenberatung/  
Sprechtage der Rentenversicherung 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind momentan die Präsenzbera-
tungen der Deutschen Rentenversicherung Baden Württemberg in 
Freiburg nur nach Terminvereinbarung möglich. Es finden jedoch 
weiterhin die telefonischen Beratungen statt. Hierfür steht folgende 
Rufnummer zur Verfügung: Telefon 0761 207070 

Daneben stehen auch die umfangreichen Online- Dienste zur Ver-
fügung. So ist es zum Beispiel möglich Rentenanträge elektronisch 
über den online-DiensteServices  zu stellen, einen Versicherungs-
verlauf anzufordern oder verschiedene Online Rechner zu nutzen.  

Für Rentenanträge die dringend gestellt werden müssen, steht 
Ihnen Herr Krix von der Rentenversicherung weiterhin im Rat-
haus von Ehrenkirchen zur Verfügung. 

Die nächsten Sprechtage sind am
04.03., 18.03., 08.04. und 23.04.2021
im Rathaus Ehrenkirchen, Jengerstr. 6, Zimmer Nr. 0.6, Erdgeschoss. 

Wenden Sie sich bitte zur Terminabsprache an das Rathaus in Eh-
renkirchen unter den folgenden Rufnummern:Telefon 07633/804 
-21 Frau Kühlwein, 804-22 Frau Martinelli, 804-23 Frau Kindel 

Bitte zum Sprechtag mitbringen:
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungs-
karte, Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN+ BIC) 
 
 

Allgemeine Informationen

co2-challenge  
zum mitmachen 

ein Projekt des Initiativkreises der Klimaschutzmanager*innen 
in der Metropolregion Nürnberg  
Seit Aschermittwoch, 17.02., gilt es auf www.co2challenge.net jeden 
Tag eine neue Herausforderung anzunehmen und deren Umsetzung 
im eigenen Tagesablauf zu verwirklichen. Die ganze Fastenzeit über 
werden insgesamt 40 Tages-Challenges jede Menge Anregungen 
liefern, die eigenen Gewohnheiten mit offenem Blick im neuen Licht 
zu sehen. In den Bereichen Konsum, Ernährung, Mobilität und Ener-
gie gibt es für den Klimaschutz mehr zu gewinnen, als gemeinhin 
angenommen wird. Die Ansatzpunkte finden sich überall in unserer 
unmittelbaren Umgebung, nicht nur in der Garage, im Heizungskel-
ler und unter der Dusche. Hebel dafür, den eigenen CO2-Fußabdruck 
zu verringern, finden sich auch auf dem Sofa, im Kleiderschrank, im 
Einkaufskorb, im Kühlschrank oder im Kochtopf. Allein unsere Le-
bensmittel verursachen rund ein Drittel aller Treibhausgas-Emissio-
nen. Entsprechend viel kann jede oder jeder auch über eine klima-
bewusste Ernährung erreichen. 
Die Sonntage sind ausgenommen, können aber mit klimafreund-
lichen Rezepten von der Webseite emissionsarm gestaltet wer-
den. Auf der Webseite der Challenge gibt es zudem reichlich In-
formationen und weiterführende Links: www.co2challenge.net. 
 

Breitbandausbau 
im Breisgau- 
Hochschwarzwald Teil 2   

Aufwändiges Bewerbungsverfahren für Förderprogramme    
Ziel des Zweckverbands ist – wie bereits in der letzten Ausgabe 
dargelegt - der schnelle Ausbau von Glasfaserinfrastruktur in unter-
versorgten Bereichen. Um diese Bereiche zu ermitteln, musste der 
Zweckverband für seine Mitglieder im Verbandsgebiet zunächst 
eine Markterkundung durchführen. Nur dort, wo in absehbarer Zeit 
kein Ausbau über private Telekommunikationsunternehmen beab-
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sichtigt ist und eine gravierende Unterversorgung vorliegt, dürfen 
Gemeinden selbst tätig werden. 
  
Bestehende Leitungen waren ursprünglich für Telefonie gebaut. Sie 
können die heutigen Übertragungsdaten nicht in dem benötigten 
Maß transportieren. Private Telekommunikationsanbieter müssen 
zur Verbesserung lange und kostenintensive Leitungswege bauen. 
Sind am Ende nur wenige einzelne Anschlüsse vorhanden, besteht 
kein wirtschaftliches Interesse. Hier fühlen sich die Kommunen ver-
pflichtet und werden aktiv. Denn sie möchten, dass ihre Bewohner 
optimal versorgt sind. 
  
Kommunen können solch einen Ausbau selbst finanziell nicht stem-
men. Finanzierbar wird der Ausbau für sie nur durch umfangreiche 
Förderprogramme  von Bund und Land. Sie können sich einzeln 
oder als Verband nach vielen Vorarbeiten auf diese finanziellen 
Mittel bewerben. Der Bewerbungsaufwand gleicht jedoch einem 
Hürdenlauf, denn der Fördermittelgeber fordert zu jeder Phase um-
fangreiche technische, wirtschaftliche und rechtliche Nachweise mit 
aufwändigen Vorarbeiten. Zudem verknüpfen Bund und Land För-
dermittel mit weitreichenden Bedingungen. 
  
Mehrjährige Analysen, Förderanträge und Vorplanungen 
Gemeinden müssen also bereits lange vor einem Ausbaustart vie-
le einzelne und langwierige komplexe Schritte durchlaufen, bis sie 
überhaupt tätig werden dürfen! Ausbauvorhaben von Gemeinden 
für Breitband bedeuten im Vorfeld mehrjährige Analysen, Antrags-
verfahren, Vorplanungen sowie Gremienentscheide etc.. Diese auf-
wändige Vorarbeit für Kommunen ist der einzige Weg, um die För-
dermittel von Bund und Land im Rahmen von bis zu 90 Prozent der 
Investitionen zu erhalten. Ohne diese ist der Ausbau nicht leistbar. 
Der Zweckverband Breitband übernimmt all diese Vorarbeiten und 
stellt für seine Mitglieder auch die Förderanträge mit den damit ver-
bundenen Aufgaben.  
  
Wichtig zu wissen: Manchmal stellen Bürger bei sich zwar eine Un-
terversorgung mit schnellem Internet fest, können jedoch ihren be-
stehenden Vertrag – in der Regel gegen einen Aufpreis – zu einem 
schnelleren Produkt erweitern. Außerdem wichtig zu wissen: Mel-
det ein Telekommunikationsanbieter in der Markterkundung einen 
Ausbau oder eine technisch höhere Versorgung als über ein derzeit 
verfügbares Produkt buchbar ist, besteht damit kein Marktversagen 
mehr. In diesem Fall sind den Kommunen die Hände gebunden. 
Weitere Informationen folgen im nächsten Amtsblatt. 
 
 

Rehakliniken sind alle 
geöffnet und bieten sehr 
gute Hygiene-Konzepte:

Reha-Behandlungen jetzt nicht aufschieben!
(DRV BW) Viele Kundinnen und Kunden zögern im Moment da-
mit, ihre notwendige medizinische Reha-Behandlung zu bean-
tragen. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Würt-
temberg rät dazu, die Reha-Maßnahmen nicht aufzuschieben, 
sondern möglichst bald zu beantragen und die Reha nach einer 
Bewilligung auch zeitnah anzutreten. Eine zu lange hinausgezö-
gerte Reha kann gesundheitliche Folgen haben. Die Rehakliniken, 
die von der DRV belegt werden, sind alle geöffnet und bieten ma-
ximale Sicherheit durch umfangreiche Hygienekonzepte. Diese 
beinhalten in der Regel auch systematische Corona-Testungen. 
»Wir verzeichnen derzeit einen spürbaren Rückgang bei den Antrags-
zahlen«, sagt Saskia Wollny, Direktorin bei der DRV Baden-Württem-
berg. Als zuständige Geschäftsführerin für den Bereich Reha-Manage-
ment ist sie besorgt: »Die Menschen sind ja nicht plötzlich gesünder 
geworden. Sie schieben aber ihren Reha-Start immer weiter hinaus, 
weil sie Angst haben sich während der Reha mit Covid-19 anzustecken.« 

Die Angst ist unbegründet 
Wollny betont, dass es in den Kliniken ausgefeilte Hygienekon-
zepte gibt und dass die reibungslose medizinische und thera-
peutische Versorgung stets gewährleistet ist: »Es werden bei uns 
keine qualitativen Einschränkungen gemacht, wenn es um die 

Gesundheit von Menschen geht.« Eine optimale medizinische 
Rehabilitation ist ein zentraler Baustein, um wieder aktiv am Le-
ben teilzunehmen. Die langfristigen Folgen eines Verzichts auf 
eine Reha-Maßnahme nach einem operativen Eingriff oder bei ei-
ner chronischen Erkrankung können hingegen gravierend sein. 
Mit einer auf die individuellen Gesundheitsprobleme abgestimmten 
medizinischen Reha macht der Rentenversicherungsträger die Pati-
entinnen und Patienten wieder fit fürs Berufsleben. Außerdem unter-
stützt die DRV Baden-Württemberg Modellprojekte in Rehakliniken, 
die die Rehabilitanden mit spezifischen Therapiebausteinen gezielt 
auf die Zeit nach der Reha unter Corona-Bedingungen vorbereiten. 
Wer sich rund um die Rehabilitation in Corona-Zeiten informieren 
möchte, findet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de ei-
nen Frage- und Antwort-Katalog. Über die Online-Dienste ebenfalls 
auf der Homepage der DRV können Interessierte bequem von zu 
Hause aus auch einen Reha-Antrag stellen.

Regionalbusse im Regio-Verkehrsverbund Frei-
burg (RVF) fahren wieder nach Schulfahrplan 
Am 22. Februar 2021 werden im RVF-Gebiet wieder Kitas geöffnet, 
in Grundschul- und Abschlussklassen kann wieder Präsenzunterricht 
stattfinden. Aus diesem Grund fahren die Regionalbusse im RVF-Ge-
biet ab der kommenden Woche wieder nach Schulfahrplan. Dies 
haben die Verkehrsunternehmen im RVF in Abstimmung mit den 
Aufgabenträgern – Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Em-
mendingen – und der Stadt Freiburg beschlossen. Auch die Freibur-
ger Verkehrs AG (VAG) fährt wieder nach Schulfahrplan. 
Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Fahrgäste unter www.
rvf.de oder in der RVF-App FahrPlan+. 
 
 

Stromspar-Check-Aktion am 5. März  
von 9 - 16 Uhr 
Am Tag des Energiesparens klemmt sich das Stromspar-Team 
der Caritas Breisgau-Hochschwarzwald ans Telefon. In einer ein-
maligen Aktion erhalten an diesem Tag Interessierte aus 
einkommensschwachen Haushalten Beratung zum Energiespa-
ren.  
  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, 23.02. 2021. Die jüngs-
te Stromrechnung fiel ungewöhnlich hoch aus? Der internationale 
Tag des Energiesparens am 5. März ist wichtiger denn je. Denn Lock-
down und Homeschooling erhöhen den privaten Energieverbrauch 
und damit die Kosten – das belastet vor allem Haushalte mit gerin-
gen Einkommen. 

An der Telefon-Hotline bietet das Team vom Stromspar-Check am in-
ternationalen Tag des Energiesparens am 5. März den Extra-Service. 
„Wir freuen uns auf viele Anrufe und haben ein kompetentes Team 
am Start“, erläutert Projektleiter Joachim Laux. 

Die Hotline 0761/8965-459 ist von 9 bis 16 Uhr besetzt. „Wir helfen 
Ihnen weiter – mit einer ersten Telefonberatung oder einem kurzfris-
tigen Termin für einen weitergehenden Check, online oder vor Ort 
im Haushalt.“ 

Wer Sozialleistungen bezieht oder nur über eine geringe Rente ver-
fügt, kann sich kostenlos und individuell beraten lassen. Wenn das 
zurzeit nicht in den Wohnungen möglich ist, beraten die Stromspar-
Teams Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald grundsätzlich 
auch gerne am Telefon oder im Video-Chat. Ob vor Ort, online oder 
am Telefon – die umfassend geschulten Stromspar-Teams geben 
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praktische Tipps zum energieeffizienteren Nutzungsverhalten. Mit 
Soforthilfen im Wert von bis zu 70 Euro wie LEDs, schaltbaren Ste-
ckerleisten und wassersparenden Duschköpfen, werden der Ener-
gieverbrauch und damit Kosten sofort reduziert. 
[Die persönliche Beratung im Haushalt findet unter strengen Hygi-
eneauflagen statt, um alle Beteiligten gleichermaßen zu schützen. 
Der Hygieneplan umfasst unter anderem Abstandsregelungen, Des-
infektion, die Nutzung von Mund-Nasen-Schutz, Lüftungshinweise 
sowie die umfassende Vorbereitung der Vor-Ort-Termine.] 
Zum Hintergrund: 

Seit 2008 gibt es den bundesweiten Stromspar-Check, in dem der 
Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und 
Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) die Bekämpfung von 
Energiearmut und die Erreichung von Klimaschutzzielen verknüp-
fen. Gefördert wird das erfolgreiche Projekt vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative Weitere Förderer sind der Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald, die Elektrizitätswerke Schönau und das 
Autohaus Krüger in Bad Krozingen. 

Weitere Infos: www.stromspar-check.de 
07667/832-340 
 
 
 
Die Öffentliche Bibliothek Staufen  
zieht in den Osterferien um: 
Von: Krichelnweg 1 
(im Pavillon des Faustgymnasiums) 
 
nach: Grunerner Straße 3 
(Kapuzinerhof). 

Die Bibliothek wird in der Zeit von Montag, 29.03.21, bis Montag, 
12.04.21, für den Publikumsverkehr und sämtliche Dienstleistungen 
geschlossen sein. 

Ab Dienstag, 13.04.21, ist das Team der Bibliothek gerne wieder für 
Sie da. 

(T.: 07633 81822, E-Mail: bibliothek.staufen@lkbh.de) 
 
 
 

Turnusablesung der Stromzähler -  
ED Netze GmbH 
Als zuständiger Netzbetreiber ist die ED Netze GmbH einmal 
jährlich dazu verpflichtet die Stromzähler in unserem Netzge-
biet abzulesen. 
Für die Ablesung wurde eine Dienstleistungsfirma beauftragt. 
Die Ablesung findet in Bollschweil und St. Ulrich im März statt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wird die die Ablesung in hyb-
rider Form durchgeführt. 

Objekte mit mehr als sechs Zählern in der Anlage werden vor 
Ort durch Mitarbeiter des Ablesedienstleister U-Serv abgelesen. 
In Mehrfamilienhäusern dieser Größe befinden sich die Zähler 
immer im Keller oder einem separaten Raum, in dem eine kon-
taktlose Ablesung möglich ist. 

An alle anderen Kunden werden zum Schutz derer Gesundheit 
Kundenselbstablesekarten versendet. Dies bedeutet, die Kun-
den erhalten eine Karte mit der Bitte, Ihren Stromzähler selbst 
abzulesen. Die Daten können dann auf verschiedenen Wegen 
(Internet, Post, Telefon) an die ED Netze GmbH übermittelt wer-
den. 
Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen die ED Netze GmbH mon-
tags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 
Uhr unter 07623 92-1854. Oder Sie schreiben eine Mail an 
ablesung-1@ednetze.de. 

Jubilare

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag  
Allen Altersjubilaren, die im Monat März ihren Geburtstag feiern, 
gratulieren wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.  
 
 

Termine 
Dienstag, 02.03.2021
Biotonne 

Absage der Altpapiersammlung am 06.03.2021
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und auf Anregung 
der Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald fällt die vorgesehe-
ne Altpapiersammlung durch die Jugendabteilung der SpVgg Boll-
schweil-Sölden am Samstag, 6. März 2021, aus. 

Ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen. Die nächste Altpapiersamm-
lung findet dann erst wieder am 19. Juni 2021 statt. 

Donnerstag, 11.03.2021
Schadstoffsammlung  von 15.30 Uhr - 18.00 Uhr in Bollschweil, El-
lighofen, bei Fa. Kaupp.

Bitte beachten Sie bei der Anlieferung die bestehenden Hygiene-
regeln; u.a. ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen als auch die 
Mindestabstände einzuhalten. 
  
 

Weiterbildung

Internetlotse werden 
Die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental e.V. ist einer von 100 
Standorten in Deutschland, die vom Verbraucherschutzministerium 
und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in 
unserer Region möglichst vor Ort Senioren unterstützen digital fit zu 
werden. Dieses Angebot ist für die Ratsuchenden kostenfrei. 

Es sind hier bereits in verschiedenen Orten der Region Computer-
treffs initiiert, die jetzt noch weitere ehrenamtliche Internetlotsen 
suchen. Die Mitarbeit kann individuell eingebracht werden, in der 
Regel einmal in der Woche gibt es Treffs. 

Am 1.3.2021 um 17.00 Uhr gibt es für Interessenten dazu einen Infor-
mationsabend online. Hier erhalten gibt es Informationen zur Idee 
des Digital-Kompass und zu den Aufgaben, die die Internetlotsen 
übernehmen können. 

Frau Katharina Braun von der Zentrale des Digital-Kompass in Bonn 
wird ebenso zugeschaltet sein und für Fragen zur Verfügung stehen. 

Interessen an der unverbindlichen Infoveranstaltungen melden sich 
bitte unter digital-kompass@seniorenakademie-hw.de an und er-
halten dann einen Zugangslink zur Veranstaltung. Weitere Informa-
tionen unter www.digital-kompass.seniorenakademie-hw.de oder 
www.digital-kompass.de 
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Kindergarten

Gizzig Gizzig mal anders, aber trotzdem 
schön. 
Der Kindergarten St. Josef möchte sich auf 
diesem Wege bei der Metzgerei Vordisch und 
bei der Pfarrgemeinde, für die großzügigen 
Würstchen- und Süßigkeitenspenden zur 
Fastnacht, bedanken. 

Nicht nur die Kinder, die sich zu der Zeit in der Notbetreuung bei uns 
in der Einrichtung befanden, sondern auch die, die Zuhause waren, 
haben sich sehr über die Fastnachtsgrüße unterschiedlichster Art 
gefreut. 

Herzlichst, Ihr Kita-Team.  
 

Notfalldienst

 
Notruf (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst Telefon 112 
An den Wochenenden und Feiertagen, sowie zu den sprechstun-
denfreien Zeiten stehen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
ihren Patientinnen und Patienten für die Notfallversorgung zur 
Verfügung. 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (Allgemein-, Kin-
der-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116 117 (An-
ruf ist kostenlos). 
Über die Leitstelle wird Ihnen ein diensthabender Arzt vermittelt, 
sofern der eigene Hausarzt oder behandelnde Facharzt nicht er-
reichbar ist. 
Der nachstehend genannten Aufstellung können Sie sowohl die 
Anschrift, die Rufnummer als auch die aktuellen Öffnungszeiten 
der Freiburger Notfallpraxen der niedergelassenen Ärzte entneh-
men. 

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg (Erw.),  
Universitätsklinikum Freiburg 
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Do  20 – 24 Uhr 
Mi und Fr  16 – 24 Uhr 
Sa, So und an Feiertagen   8 – 24 Uhr 

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg, 
St. Josephs-Krankenhaus 
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg 
Mo - Do   19 – 22:30 Uhr 
Fr    16 – 22:30 Uhr 
Sa, So und an Feiertagen     8 – 22:30 Uhr 

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg, 
Universitätsaugenklinik Freiburg 
Killianstr. 5, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Do  19 – 22 Uhr 
Mi    13 – 22 Uhr 
Fr    16 – 22 Uhr 
Sa, So und an Feiertagen      8 – 22 Uhr 

Akut lebensbedrohliche Notfälle werden weiterhin vom Ret-
tungsdienst versorgt, der wie gewohnt unter der Rufnummer 
112  zu erreichen ist. 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder 
docdirekt.de 

lntegrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und 
hörbehinderte Arbeitnehmerlnnen und deren Arbeitgeber 
0711/25 083 2800

Zahnärztlicher Notfalldienst: Telefon 0 18 03 / 222 555 40 
Telefonseelsorge: Telefon 08 00 / 1 11 01 11 
Trinkwasserversorgung Telefon 01 71 / 4 92 20 33

Strom Telefon 07623 92-1818 
Gas Telefon 08 00 / 2 76 77 67 
Kabel-TV Telefon 03 41 / 42 37 20 00

Apotheken-Notfalldienst 
Donnerstag, 25.02.2021: 
Bad Apotheke Krozingen Tel.: 07633 - 9 28 40 
Bahnhofstr. 23, 79189 Bad Krozingen 

Freitag, 26.02.2021: 
St.Trudpert-Apotheke Tel.: 07636 - 5 66 
Wasen 49, 79244 Münstertal, Schwarzwald 

Samstag, 27.02.2021: 
Hexental-Apotheke Merzhausen Tel.: 0761 - 40 33 66 
Dorfstr. 5, 79249 Merzhausen, Breisgau 

Sonntag, 28.02.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus Tel.: 07633 - 15 01 50 
Freiburger Str. 20, 79189 Bad Krozingen 

Montag, 01.03.2021: 
Kirchberg-Apotheke Ehrenkirchen Tel.: 07633 - 87 94 
Jengerstr. 13, 79238 Ehrenkirchen 

Dienstag, 02.03.2021: 
Rebland-Apotheke Wolfenweiler Tel.: 07664 - 63 71 
Basler Str. 24, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 

Mittwoch, 03.03.2021: 
Weingarten-Apotheke Freiburg Tel.: 0761 - 48 42 00 
Krozinger Str. 7, 79114 Freiburg (Weingarten) 

Donnerstag, 04.03.2021: 
Batzenberg-Apotheke Schallstadt Tel.: 07664 - 6 01 80 
Basler Str. 82, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 
  
Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Ände-
rungsservice. 
 
Infos und weitere Apotheken unter: ‚http://www.lak-bw.de/Not-
dienstportal‘. 
Der Notdienst gilt für die Apotheken i.d.R. bis zum darauffolgen-
den Tag, 08.30h. 
Für die Richtigkeit wird keine Gewährleistung übernommen. In-
formieren Sie sich vorab telefonisch bei der diensthabenden Apo-
theke. 

Kath. Seelsorgeeinheit
Batzenberg-Obere Möhlin 
Kath. Pfarrgemeinden St. Hilarius, 
Bollschweil + St. Peter und Paul, St. Ulrich
Anton-Fränznick-Weg 2,
Tel.: 07633/5317; Fax: 07633/802 344, 
E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de
Homepage: www.kath-bom.de 
Pfarrbrief per mail? 
www.kath-bom.de/pfarrbriefabo 

2. Fastensonntag, 28.2.
9:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich
19:00 Uhr Ökumenischer Taizègottesdienst in Bollschweil 
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Mittwoch, 3.3. 
19:00 Uhr Atempause in der Fastenzeit in Bollschweil 

Donnerstag, 4.3. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 

Freitag, 5.3. (Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen) 
19:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich 

3. Fastensonntag, 7.3. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 
10:30 Uhr Hl. Messe in Sölden 

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und 
allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage 
(www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief. 
 
 

Evangelisches Pfarramt
Jengerstraße 9
79238 Ehrenkirchen
Pfarrer Fritz Breisacher 
Tel.: 07633-7020 / Fax: 07633-500579
E-Mail: pfarramt@ekeb.de 

Sonntag, 28. Februar 2021 (Reminiszere) 
10.00 Uhr Gottesdienst, vertreten von Herrn Carsten Jacknau 
 
Freitag, 05. März 2021 
17.30 Uhr Weltgebetstag 
19.00 Uhr Weltgebetstag

Weltgebetstag 2021 am Freitag, den 5. März – dieses Jahr einmal 
ganz anders. 
Gastgeberland ist Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik.
Damit alle, die möchten, auch unter den nötigen Abstandsregeln teil-
nehmen können, feiern wir am 5. März in 2 Gottesdiensten im Paul-Ger-
hardt-Haus, einmal um 17.30 Uhr und dann noch einmal um 19 Uhr. 
Bitte melden Sie sich unter „https://ekeb.church-events.de“ oder te-
lefonisch im Pfarramt unter 07633-7020 für einen der beiden Got-
tesdienste an. 

Wir haben dieses Mal ein von uns selbst erstelltes Video vorbereitet, 
das uns in den beiden Gottesdiensten die Situation in Vanuatu an-
schaulich nahebringen wird. Wir können   zwar nicht wie gewohnt 
anschließend miteinander essen – aber der Film bietet unter ande-
rem auch eine kulinarische Köstlichkeit. Lassen Sie sich überraschen! 
Zeitgleich zu den Gottesdiensten wird für alle, die lieber zuhause 
feiern wollen, dieser Film auf YouTube zu sehen sein. Den Link dazu 
finden Sie ab Anfang März auf www.ekeb.de. 
Wir freuen uns sehr auf Sie!
Das Weltgebetstagstea

Sonntag, 07. März 2021 (Okuli)
18.00 Uhr Abendgottesdienst, vertreten von
Dekan Rainer Heimburger

Das biblische Motto für die kommende Woche:
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns ge-
storben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8 

Liebe Grüße aus dem evangelischen Pfarrhaus,

Ihr Pfarrer Fritz Breisacher 

Soziale Einrichtungen

„Lebensqualität durch Nähe“
Ihre Nachbarschaftshilfe an der Oberen Möhlin 
  
  

Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z.B.
•	 Entlastung und Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Angehöri-

gen, damit Sie etwas freie Zeit für Sich haben
•	 Bei der Begleitung zum Arzt oder beim Spaziergang
•	 Beim Einkaufen
 
  
Gerne beraten wir Sie: Die, Mi und Frei von 9 -12 Uhr  Telefon: 07633 
/ 4065813 
  
Sie können auch eine E-Mail senden an: 
hilfe@obere-moehlin.de 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.obere-moehlin.de 
  

 
Dorfhelferinnenwerk  
Sölden e.V. 

  
Sie befinden sich... 
...im Krankenhaus? 
...zur Kur? 
...krankgeschrieben zu Hause (auch z.B. Risikoschwangerschaft 
oder nach einem Krankenhausaufenthalt)? 
  
Sie sind... 
...krankenversichert (freiwillig oder Pflichtversicherung)? 
...Voll- oder Teilzeit-Hausfrau oder -Hausmann? 
  
Sie haben... 
...Kinder unter 12 Jahren (bei AOK-Versicherten Kinder 
unter 14 Jahren)? 
...ein behindertes Kind? 
...eine Krankmeldung Ihres Arztes? 
  
Sie suchen 
...jemanden, der sich während Ihres Krankenstandes um 
Ihre Kinder, den Haushalt, sowie die sonst regelmäßig 
von Ihnen ausgeführten Haus-, Garten- und ggf. landwirtschaftli-
chen 
Arbeiten kümmert? 
  
Dann wissen Sie... 
...jetzt, dass wir für Sie da sind und dafür sorgen, dass Sie 
sich in Ruhe erholen können, während unsere Dorfhelferinnen 
die sonst von Ihnen täglich verrichteten Arbeiten erledigen. 
  
Sie müssen... 
...nicht unbedingt einen landwirtschaftlichen Betrieb führen! 
Die oben genannten Voraussetzungen reichen bereits 
aus, damit Sie einen Anspruch auf den Einsatz einer 
Dorfhelferin haben. 
  
Ihre Ansprechpartnerin und Einsatzleitung 
Christiane Kübek, Telefon 0 76 33 / 92 55 55 
  
Station Ehrenkirchen 
  
Träger der Station: 
Gemeinde Bollschweil 
Gemeinde Ehrenkirchen 
Kath. Kirchengemeinde Bollschweil 
Kath. Kirchengemeinde Bollschweil-St. Ulrich 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Kirchhofen 
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Ehrenstetten 
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Norsingen 
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Offnadingen 
Kath. Kirchengemeinde Ehrenkirchen-Scherzingen  
 
 

Vereinsmitteilungen

Agenda 21 
Das Alte Rathaus ist 
noch geschlossen. Das 
Bücherregal ist wäh-

rend des Marktes geöffnet. Bitte nur einzeln und mit Maske ein-
treten, um Bücher zu bringen oder zu holen. Auch zwischen den 
Verkaufsständen Maske tragen und Abstand halten.  
Freitag, 26. Februar, 15.00 bis 18.00 Uhr: Wochenmarkt.  Mit 
Fleisch und Wurst nach eigenen Rezepten von Metzger Durst, mit 
Vollwert-Brot vom Ebner Begg, mit Bio-Gemüse und Bio-Obst von 
Constantin, mit Annes Käsesorten.
Neueröffnung: Lela‘s Cafébar. Ab heute werden den Wochen-
markt-Besuchern an jedem Freitag in einem umgebauten Oldti-
mer-Wohnwagen Cappuccino, Cafe Américano, Espresso, Samahan 
(ein ayurvedisches Heißgetränk) und Kuchen angeboten, alles zum 
Mitnehmen. 
Das Bücherregal im Alten Rathaus ist geöffnet. Lestipp: „Die Frau 
mit dem Muttermal“ - ein Krimi von Hakan Nesser. Nessers meister-
liche psychologische Krimis haben immer einen doppelten Boden. 
Freitag, 05. März, 15.00 bis 18.00 Uhr: Wochenmarkt. Mit Fleisch, 
Wurst und Brot, mit Bio-Gemüse und Bio-Obst, mit Kuh- Schafs- und 
Ziegenkäse, mit Honig und mit Lela‘s Cafébar. Neu auf dem Markt: 
Handgefertigte saisonale Floristik. Floristmeisterin Claudia Bach-
mayer präsentiert Kreatives aus der Natur - für Zuhause oder zum 
Verschenken. Das Bücherregal ist geöffnet. 
Kontakt: Wolfgang Schupp, Tel. 82503. 
 

SpVgg Bollschweil-Sölden  
stellt sportliche Weichen  
für die Zukunft 

Nach der bisher erfolgreichen Hinspielrunde in der Kreisliga A 2, in 
der die SpVgg BS im Jahr nach dem Aufstieg auf dem ersten Tabel-
lenplatz steht, stellt der Verein jetzt die sportlichen Weichen für die 
nächsten 2 Spielrunden. Zuerst wurde mit Benni Schwab, dem bis-
herigen Chefcoach der Vertrag um 2 weitere Jahre verlängert. Benni 
Schwab, der mit Co-Trainer Sebastian Hartmann das Hexentalteam 
vor 5 Jahren nach dem Abstieg in die Kreisliga B in einer schwierigen 

Phase übernommen hat, ist es gelungen, die SpVgg BS kontinierlich 
sportlich weiter zu entwickeln, weshalb die Entscheidung diesen 
Kurs fortzusetzen, für beide Parteien leicht gefallen ist. 
Neu ab der Saison 2021/22 in das Trainerteam rückt Mario Kalten-
mark. Sebastian Hartmann muss aufgrund der beginnenden Prü-
fungsphase seines Studiums etwas kürzer treten, wird aber der 
Mannschaft als Spieler und soweit es ihm möglich ist, als Übungs-
leiter weiterhin zur Verfügung stehen. Mit Mario Kaltenmark konn-
te die SpVgg BS nicht nur rechtzeitg sein Engagement als Spieler, 
sondern auch als Übungsleiter für weitere 2 Jahre sichern. „Mario 
Kaltenmark ist für uns nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Fä-
higkeiten und Erfahrungen bei höherklassigen Vereinen, u.a. dem 
Bahlinger SC, von herausragende Bedeutung für die Mannschaft, 
auch seine menschlich angenehmen Eigenschaften haben ihn be-
reits in kurzer Zeit zu einem beliebten Teamkameraden und Fußball-
spieler bei den Fans der SpVgg BS werden lassen,“ so die Aussage 
des Spielausschusses. „Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass 
wir Mario nicht nur als Spieler, sondern auch als wichtigen Baustein 
unseres Trainerteams gewinnen konnten, um die sportliche Entwick-
lung der Mannschaft für die Zukunft weiter in sicheren Händen zu 
haben.“ Mario Kaltenmark äußerste sich zu seiner Entscheidung wie 
folgt: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die weitere 
gemeinsame Zeit mit der Mannschaft und meinem Bruder David. Da 
ich mich bei der SpVgg BS sehr wohlfühle und das sportliche Poten-
tial des Teams kennen gelernt habe, war es für mich eine logische 
Konsequenz, das sportlich reizvolle Angebot anzunehmen, zukünf-
tig als Spielertrainer für den Verein tätig zu sein. An dieser Stelle 
möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei der Vereinsführung 
für das entgegen gebrachte Vertrauen und bei den Fans für die tolle 
Unterstützung in der aktuell unterbrochenen Saison zu bedanken.“  
Die SpVgg BS wird den vor 5 Jahren begonnenen sportlichen Kurs 
fortsetzen und sich nur punktuell durch auswärtige junge Spieler 
verstärken, die zum bestehenden homogenen Mannschaftsgefüge 
passen. Hiervon ist der Spielausschuss bei Finn Buttler überzeugt, 
der von den A-Junioren des Bahlinger SC zur neuen Saison zur 
SpVgg BS wechseln wird. 
  
Team Spielausschuss SpVgg Bollschweil-Sölden 

 

Der Circus Bollini möchte den kleinen Kindern eine Freude bereiten 
und ist mit Clown Bollo und seinem Bollini Mobil jeden Freitag im 
Februar auf dem Wochenmarkt am Milchhäusle. Es gibt Waffeln, Zu-
ckerwatte, Punsch und Grillwürstchen to Go. 

Außerdem gibt es im Februar das russische Märchen „Der Feuervo-
gel“ als Theater to Go und im März/April „Die Häschenschule“. Infos 
unter 0160/7671509 

Ende
 des redaktionellen Teils



Gartengerätehäuser günstig 
an Selbstabholer abzugeben 
1 mal aus Holz 2,15 m H x 1,80 m B x 1,35 m L 
1 mal aus Metall 1,98 m H x 2,20 m B x 2,00 m L 

Telefon 0 76 33 / 50 01 66 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Musiklehrer in Rente (alleinst., NR) 

sucht 2-Zimmer-Wohnung 
bis 650 Euro  •  Telefon 0175 - 6 94 44 92 








